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Teil 1

Einführung

Kapitel 1

Dogmatische und anwendungspraktische Relevanz
des Themas

I. Problemaufriss

Dass in Deutschland grundsätzlich eine flächendeckende und zeitlich ununter-
brocheneVersorgungmit Elektrizität gegeben ist, erscheint auf den erstenBlick nicht
als berichtenswerter Umstand. Demnach überrascht es nicht, dass seit der Ener-
giesicherheitsgesetzgebung in Folge der Ölpreiskrise 19731 über mehrere Jahrzehnte
Fragen der Energiesicherheit nur eine untergeordnete Rolle in der energiewirt-
schaftlichen und folglich in der energierechtlichen Diskussion spielten. Seitdem
haben jedoch wiederholt aktuelle Ereignisse Fragen der Energiesicherheit im All-
gemeinen und solche der Anlagen- und Netzsicherheit im Besonderen in das kol-
lektive Bewusstsein gerückt.2 Vor diesem Hintergrund ist damit zwar die alltägliche
Wahrnehmung durchaus zutreffend, dass beim Umlegen eines Kippschalters stets
das Licht zu brennen beginnt oder elektrische Haushaltsgeräte ihren Dienst versehen.
Der Endverbraucher an einem bestimmten Ort ist aber nur deshalb zu dieser Be-
obachtung in der Lage, wenn und weil der von ihm abgefragte, an einem anderen Ort
gewonnene Strom entsprechend zu ihm transportiert worden ist. In diesem Zu-

1 Vgl. Karlsch/Stokes, Faktor Öl. Die Mineralölwirtschaft in Deutschland 1859–1974,
2003;Painter, Oil and Geopolitics: The Oil Crises of the 1970 s and the ColdWar, in: Historical
Social Research. Band 39, Nr. 4. GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, 2014.

2 Ausführlich zu dem insofern wohl schwerwiegendsten Vorfall im November 2006 noch
unten Kapitel 3 III. Als weiteres Beispiel mit weitreichenden Auswirkungen kann das Müns-
terländer Schneechaos im November 2005 genannt werden; ausführlich hierzu Deutschländer/
Wichura, Das Münsterländer Schneechaos am 1. Adventswochenende 2005, in: Deutscher
Wetterdienst, Klimastatusbericht 2005, S. 163 ff. Vgl. ferner die Übersicht über ausgewählte
Großstörungen bei FNN Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE, Maßnahmen zur Vermei-
dung spannungskritischer Netzzustände, 2013, Anhang A, S. 32.

Insgesamt hierzu Theobald/Kühling-Schulte-Beckhausen, Energierecht, Stand: April 2021,
Einführung Energiesicherung Rn. 1; im Überblick zudem Gentzsch, Versorgungssicherheit in
Zeiten der Energiewende – Neue Vorgaben im Energierecht, in: Ehricke (Hrsg.), Hürden und
Grenzen der Liberalisierung im Energiesektor, 2013, S. 81 ff.



sammenhang werden mit dem Elektrizitätsnetz oftmals mit bis zum Horizont an-
einandergereihte, vielfach nahezu 200 Meter hohe und entsprechend massiv er-
scheinende Hochspannungs-Freileitungsmasten assoziiert. Dieses Bild darf indes
nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Elektrizitätsnetz ein filigranes Konstrukt aus
vielen einzelnen Bestandteilen ist, die allesamt miteinander funktionieren müssen,
um den besagten Transport von Elektrizität zu ermöglichen.

Dies ist der Ausgangspunkt der vorliegenden Betrachtung. Zu berücksichtigen ist
darüber hinaus indes, dass die fortdauernde Gewährleistung einer umfassenden
Versorgung mit Elektrizität zunehmend komplexer wird. Auf dem Energiemarkt
vollzieht sich unter dem Stichwort „Energiewende“ ein weitreichender Wandel und
Umbau.3 Eine zivile Nutzung der Kernenergie zur Bereitstellung der sog. Grundlast
kommt aufgrund des diesbezüglich beschlossenenAusstiegs nicht länger in Betracht.
Zugleich soll mit der Abkehr von der konventionellen Energieerzeugung auf der
Grundlage von Kohle und Gas durch Stilllegung großer fossiler Erzeugungsanlagen
dem verfassungsrechtlich gebilligten Ziel4 der Reduktion der Treibhausgasemis-
sionen genügt werden.5 Schließlich stellt die zunehmende Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien die Belastbarkeit der Netze vor besondere Herausforderun-
gen.6Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass konventionelle Großkraftwerke
sich regelhaft in räumlicher Nähe der Verbrauchsschwerpunkte befinden, während
große Wind- und Solarparks eher in ländlichen Regionen errichtet werden. Für den
hiermit einhergehenden zusätzlichen Transportaufwand für die in Letzteren erzeugte
Energie wurde das Verbundnetz weder geplant noch ausgelegt.7 Zum anderen wird
dieser Strom dezentral in das Netz eingespeist, und dies erfolgt namentlich bei
Photovoltaik- und Windkraftanlagen aufgrund deren Abhängigkeit von den Wind-
undWetterverhältnissenvolatil.8Aufgrund bislang fehlender Speichermöglichkeiten
in großem Umfang sind zentrale Großkraftwerke weiterhin unentbehrlich, um un-
verzüglich Energie erzeugen zu können, wenn neuartige Anlagen keine dem Ver-

3 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 1 der Verordnung (EU) 2019/941 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 05.06.2019 über die Risikovorsorge im Elektrizitätssektor und zur Auf-
hebung der Richtlinie 2005/89/EG (ABl. EU Nr. L 158/1); instruktiv zudem Jendernalik,
Einblicke in die Praxis: Die komplexeNetzstruktur und dieAnforderungen an den notwendigen
Ausbau der Stromverteilnetze, in: Kment (Hrsg.), Netzausbau zugunsten erneuerbarer Ener-
gien, 2013, S. 1.

4 Vgl. nur BVerfGE 118, 79 = NVwZ 2007, 937 ff.
5 Gute Darstellung zu den Einzelaspekten bei Altenschmidt, Die Versorgungssicherheit im

Lichte des Verfassungsrechts, NVwZ 2015, 559 (560 f.).
6 Vgl. Ländner, Demand Response, 2020, S. 2.
7 Vgl. Hansen/Kurscheid, Kapazitätsmärkte und Marktmechanismen zwischen EU-Recht

und nationaler Energiepolitik, in: Gundel/Lange (Hrsg.), Energieversorgung zwischen Ener-
giewende und Energieunion, 2017, S. 79 f.; Schaber/Bieberbach, Redispatch und dezentrale
Erzeugung – Alternativen zum Netzausbau?, et 7/2015, 18.

8 Vgl. Nettesheim, Transeuropäische Energieinfrastruktur und EU-Binnenmarkt – Die
Neuregelung der TEN-E, in: Giegerich (Hrsg.), Herausforderungen und Perspektiven der EU,
2012, S. 78.
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brauch entsprechende Produktion ermöglichen.9 Das bestehende Elektrizitätsver-
sorgungssystem ist bislang nicht darauf ausgerichtet, in großem Umfang diese
veränderte Einspeisung in das Netz und in den Markt zu integrieren. Sofern in den
Netzen keine hinreichende Aufnahmekapazität besteht, können sie durch die
Schwankungen in der Einspeisung überlastet werden. Da eine Entlastung nur bei
entsprechend ausgebauten Verbindungsleitungen möglich ist, können bestimmte
Energiemengen u.U. nicht in die Netze eingespeist werden. So sind in den letzten
Jahren vermehrt Situationen aufgetreten, in denen die Netzbetreiber mit einer
Überlastung des Netzes aufgrund eines Erzeugungsüberschusses konfrontiert
waren.10Netzüberlastungen sind vor allem in küstennahenGebieten inMecklenburg-
Vorpommern11 und Schleswig-Holstein, aber auch in anderen Regionen aufgetreten,
in denen der Netzausbau rückständig ist12 und ein starker Zubau von Anlagen zur
Erzeugung vonElektrizität aus erneuerbaren Energien erfolgt, die sodann nicht in die
unterdimensionierten Netze einspeisen können.13 Überdies kehren sich die ur-
sprünglich definierten und ausgerichteten Lastflüsse vomErzeuger über das Höchst-,
Hoch- und Mittelspannungsnetz bis zu den überwiegend im Niederspannungsnetz
angeschlossenen Endverbrauchern bereits heute teilweise um.14 Die Versorgungs-
struktur ändert sich mithin von ehemals hierarchisch gegliederten Netzebenen,
wenigen zentralen Netzeinspeisungen und bekanntem Lastverhalten hin zu nicht
mehr eindeutig vorhersagbaren Leistungsflüssen, einer Vielzahl von Netzeinspei-
sungen vor allem in den Mittel- und Niederspannungsnetzen, sodass heutige Ver-
teilernetze zunehmend die Rolle regionaler Transportnetze übernehmen, sowie
verstärkter Laststeuerung.15 Nicht zuletzt schreitet die Digitalisierung des Strom-
binnenmarkts voran, die gleichermaßen zu einer wachsenden Stör- und Sabotage-
anfälligkeit des Systems beiträgt.16 Das alles kann sich wiederum negativ auf die

9 Vgl. Kment/Pleiner, Abschnittsbildung bei energiewirtschaftlichen Streckenplanungen,
2013, S. 1.

10 Eingehend BDEW, Redispatch in Deutschland, 2020, S. 4 f.; Consentec/bbh/Ecofys,
Entwicklung von Maßnahmen zur effizienten Gewährleistung der Systemsicherheit im deut-
schen Stromnetz, 2018, S. 1.

11 Siehe zum Charakter dieses Netzgebiets Ecofys/Fraunhofer IWES, Smart-Market-De-
sign in deutschen Verteilnetzen, 2017, S. 53 ff. (Abb. 8).

12 Zu den Gründen für die Verzögerungen beim Netzausbau Steinbach/Franke, Kommentar
zum Netzausbau, 2017, Teil 1 Rn. 43 ff.

13 Vgl. König, Engpassmanagement in der deutschen und europäischen Elektrizitätsver-
sorgung, 2013, S. 415.

14 Vgl. Benfer/Heinemann et al., Auswirkungen der Eigenerzeugung auf die Bilanzkreis-
bewirtschaftung, et 1–2/2014, 91 (92).

15 Vgl. Jendernalik, Einblicke in die Praxis: Die komplexe Netzstruktur und die Anfor-
derungen an den notwendigen Ausbau der Stromverteilnetze, in: Kment (Hrsg.), Netzausbau
zugunsten erneuerbarer Energien, 2013, S. 4, 8.

16 Vgl. Pielow, Das EU-Winterpaket und die Energiepolitik der Mitgliedstaaten, RdE 2019,
421 (430).
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